
Gründungsversammlung
des Vereins Interessengemeinschaft Birsig

Biel-Benken, 12. Februar 2020

Vereinsstatuten

§ 1  Vereinsname
	 Die	Interessengemeinschaft	Birsig,	kurz	IG	Birsig,	ist	ein	Verein	gemäss	Schweizer	Zivilrecht	mit		
	 Sitz	in	Biel-Benken,	Baselland.	

§ 2 Vereinszweck
	 Die	IG	Birsig	setzt	sich	aktiv	dafür	ein,	dass	der	Hochwasserschutz	entlang	des	Birsig	in	einer		
	 natur-,	denkmal-	und	heimatschutzkonformen	Art	und	Weise	realisiert	wird.

§ 3 Vorstand
	 Die	Mitgliederversammlung	wählt	den	Vorstand.
	 Der	Vorstand	besteht	aus	dem	Präsidenten,	dem	Aktuar	und	dem	Kassier.
	 Der	Vorstand	konstituiert	sich	selbst.	Er	kann	einzelne	Vereinsmitglieder	mit	besonderen	
	 Aufaben	betrauen.	Der	Vorstand	entscheidet	über	Aufnahme	und	Ausschluss	der	Mitglieder.	
	 Ein	Ausschluss	muss	nicht	begründet	werden.

§ 4 Mitgliedschaft
	 Die	Mitgliedschaft	steht	all	denen	offen,	die	den	Vereinszweck		anerkennen.

§ 5 Mitgliederversammlung
	 Die	Einladung	zur	Mitgliederversammlung	erfolgt	schriftlich	oder	per	E-Mail. 
	 Sie	findet	einmal	jährlich	statt,	kann	aber	auch	kurzfristig	innerhalb	mindestens	7	Tagen
	 einberufen	werden.

§ 6 Finanzierung
	 Der	Verein	finanziert	sich	über	Mitgliederbeiträge	und	Spenden.

§	7	 Mitgliederbeitrag
	 Der	Mitgliederbeitrag	wird	von	der	Mitgliederversammlung	bestimmt	
	 und	auf	jährlich	FR.	20.-	festgesetzt.

§ 8 Auflösung	des	Vereins
	 Der	Verein	kann	mit	einem	Zweidrittelsmehr	von	der	Mitgliederversammlung	aufgelöst	
	 werden.	Ein	allfälliges	Restvermögen	geht	an	den	Baselbieter	Heimatschutz.
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